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(57) Zusammenfassung: Eine Fahrunterstützungs-ECU
(10), die als eine Fahrzeugsteuerungsvorrichtung dient, führt
eine Fahrsteuerung eines Fahrzeugs auf der Grundlage
eines Erfassungsergebnisses einer Radarvorrichtung (21)
durch, die ein Ziel in der Umgebung eines eigenen Fahr-
zeugs (50) erfasst. Eine Winkelberechnungseinheit (30) der
Fahrunterstützungs-ECU (10) berechnet einen Achsfehlaus-
richtungswinkel, der eine Fehlausrichtungsgröße eines An-
bringungswinkels der Radarvorrichtung (21) ist, durch statis-
tisches Verarbeiten von Winkelfehlausrichtungsinformatio-
nen der Radarvorrichtung (21), die in einem vorbestimm-
ten Zyklus erlangt werden. Eine Steuerungsverarbeitungs-
einheit (15) stellt die Winkelfehlausrichtungsgröße der Ra-
darvorrichtung (21) auf einen vorbestimmten Anfangswinkel
ein, bis eine vorbestimmte Anfangszeitdauer nach dem Star-
ten verstrichen ist, und führt eine Betriebsbeschränkung ei-
ner Fahrsteuerung auf der Grundlage des Anfangswinkels
durch. Nach dem Verstreichen des Anfangswinkels nach
dem Starten wird die Betriebsbeschränkung der Fahrsteue-
rung auf der Grundlage eines Rechenwertes des Achsfehl-
ausrichtungswinkels durchgeführt.
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Beschreibung

[Querverweis auf betreffende Anmeldungen]

[0001] Die vorliegende Anmeldung basiert auf der
am 31. März 2015 eingereichten japanischen Pa-
tentanmeldung Nr. 2015-072961, deren Offenbarung
hiermit durch Bezugnahme darauf enthalten ist, und
beansprucht deren Priorität.

[Technisches Gebiet]

[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Fahr-
zeugsteuerungsvorrichtung, die eine Fahrsteuerung
eines eigenen Fahrzeugs in Bezug auf ein Ziel vor
dem eigenen Fahrzeug, das von einer Zielerfas-
sungsvorrichtung erfasst wurde, durchführt, und ein
Fahrzeugsteuerungsverfahren, das von der Fahr-
zeugsteuerungsvorrichtung durchgeführt wird.

[Stand der Technik]

[0003] Vor-Zusammenstoßsicherheitssysteme
(PCS-Systeme), die einen Kollisionsschaden zwi-
schen einem Hindernis (Ziel) und einem eigenen
Fahrzeug verringern oder verhindern, sind bekannt.
Das Hindernis ist ein anderes Fahrzeug, ein Fußgän-
ger, ein Straßengebilde oder Ähnliches, das bzw. der
vor dem eigenen Fahrzeug, das von einer Zielerfas-
sungsvorrichtung, beispielsweise einer Abbildungs-
vorrichtung oder einer Radarvorrichtung, erfasst wur-
de, vorhanden ist. In dem PCS wird eine Kollisions-
vorhersagezeit (Zeit bis zu einer Kollision [TTC]) auf
der Grundlage eines relativen Abstands zwischen
dem eigenen Fahrzeug und dem Hindernis und einer
Relativgeschwindigkeit oder einer Relativbeschleuni-
gung bestimmt. Die Kollisionsvorhersagezeit ist eine
Zeit, bis eine Kollision zwischen dem eigenen Fahr-
zeug und dem Hindernis auftreten würde. Auf der
Grundlage der Kollisionsvorhersagezeit wird ein Fah-
rer des eigenen Fahrzeugs durch eine Warnvorrich-
tung des eigenen Fahrzeugs hinsichtlich einer Annä-
herung benachrichtigt oder es wird eine Bremsvor-
richtung des eigenen Fahrzeugs betrieben.

[0004] Wenn jedoch eine Achsfehlausrichtung, bei
der ein Anbringungswinkel der Zielerfassungsvorrich-
tung geneigt ist, auftritt, kann ein Hindernis, das
tatsächlich nicht vor dem eigenen Fahrzeug ange-
ordnet ist, irrtümlicherweise als vor dem eigenen
Fahrzeug befindlich erfasst werden. Sicherheitsvor-
richtungen wie beispielsweise die Warnvorrichtung
und die Bremsvorrichtung können unnötig betrieben
werden. Die Achsfehlausrichtung der Zielerfassungs-
vorrichtung kann als Ergebnis von Vibrationen, die
während einer Fahrzeugfahrt wirken, aufgrund eines
leichten Stoßes auf das eigene Fahrzeug und Ähnli-
chem auftreten.

[0005] Daher wird seit der Vergangenheit eine Achs-
fehlausrichtungserfassung für die Zielerfassungs-
vorrichtung durchgeführt. Wenn beispielsweise ei-
ne Radarvorrichtung als Zielerfassungsvorrichtung
verwendet wird, werden Fehlausrichtungsinformatio-
nen des Anbringungswinkels der Radarvorrichtung
von einer Bewegungstrajektorie eines straßenseiti-
gen Objektes, das von der Radarvorrichtung erfasst
wird, erlangt. Dann wird als Ergebnis dessen, dass
eine Historie der Fehlausrichtungsinformationen sta-
tistisch verarbeitet wird, ein Achsfehlausrichtungs-
winkel berechnet. Der Achsfehlausrichtungswinkel ist
der Fehlausrichtungswinkel des Anbringungswinkels
der Radarvorrichtung. Wenn jedoch der Achsfehlaus-
richtungswinkel durch eine statistische Verarbeitung
berechnet wird, dauert es, bis sich die Bestimmungs-
genauigkeit hinsichtlich der Achsfehlausrichtung ver-
bessert.

[0006] Daher kann in der PTL 1 im Hinblick auf
die Tatsache, dass die Achsfehlausrichtung der Ra-
darvorrichtung, die als die Zielerfassungsvorrichtung
dient, als Ergebnis eines leichten Stoßes auf das
eigene Fahrzeugauftritt, bestimmt werden, dass ei-
ne Achsfehlausrichtung aufgetreten ist, wenn ein Be-
schleunigungssensor eine Verzögerung mit einem
vorbestimmten Wert oder mehr erfasst. Dann wird der
Achsfehlausrichtungswinkel unter Verwendung eines
Kennlinienfeldes, das eine Beziehung zwischen der
Verzögerung, die von dem Beschleunigungssensor
erfasst wird, und dem Achsfehlausrichtungswinkel
angibt, berechnet. Als Ergebnis kann eine Achsfehl-
ausrichtung, die durch einen leichten Stoß verursacht
wird, in einem Fahrzustand des eigenen Fahrzeugs
schnell erfasst werden.

[Zitierungsliste]

[Patentliteratur]

[0007]
PTL 1: JP 2007-290 708 A

[Zusammenfassung der Erfindung]

[0008] In der oben beschriebenen PTL 1 kann das
Auftreten einer Achsfehlausrichtung in Fällen, in de-
nen eine Achsfehlausrichtung, die von einem leich-
ten Stoß oder Ähnlichem herrührt, auftritt, während
eines gestoppten Zustands (ein Zustand, in dem die
Zündung aus ist) des eigenen Fahrzeugs nicht er-
fasst werden. Daher besteht Raum für eine Verbes-
serung beim Verhindern von unnötigen Unterstüt-
zungsbetrieben, während eine Erfassungsgenauig-
keit hinsichtlich des Achsfehlausrichtungswinkels der
Zielerfassungsvorrichtung verbessert wird.

[0009] Es ist eine Hauptaufgabe der vorliegenden
Erfindung, eine Fahrzeugsteuerungsvorrichtung, die
in der Lage ist, unnötige Unterstützungsbetriebe ei-
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nes eigenen Fahrzeugs in Bezug auf ein Ziel zu ver-
hindern, und ein Fahrzeugsteuerungsverfahren zu
schaffen.

[0010] Ein erster Aspekt der vorliegenden Erfindung
betrifft eine Fahrzeugsteuerungsvorrichtung (10), die
für ein Fahrzeug verwendet wird, in dem eine Ziel-
erfassungseinrichtung (21), die ein Ziel in einer Um-
gebung eines eigenen Fahrzeugs (50) erfasst, ange-
ordnet ist, und die eine Fahrsteuerung des Fahrzeugs
auf der Grundlage eines Erfassungsergebnisses der
Zielerfassungseinrichtung durchführt. Die Fahrzeug-
steuerungsvorrichtung enthält: eine Erlangungsein-
richtung zum Erlangen von Winkelfehlausrichtungs-
informationen der Zielerfassungseinrichtung, die auf
der Grundlage einer Erfassungsposition des Ziels
durch die Zielerfassungseinrichtung berechnet wer-
den, mit einem vorbestimmten Zyklus; eine Win-
kelberechnungseinrichtung, die einen Achsfehlaus-
richtungswinkel, der eine Fehlausrichtungsgröße ei-
nes Anbringungswinkels der Zielerfassungseinrich-
tung ist, durch statistisches Verarbeiten einer Histo-
rie nach einem Starten der Erlangung der Winkel-
fehlausrichtungsinformationen durch die Erlangungs-
einrichtung berechnet; eine erste Steuerungseinrich-
tung zum Durchführen einer Betriebsbeschränkung
einer Fahrsteuerung auf der Grundlage eines vorbe-
stimmten Anfangswinkels, bis eine vorbestimmte An-
fangszeitdauer nach dem Starten verstrichen ist, wo-
bei der Anfangswinkel auf die Fehlausrichtungsgrö-
ße des Anbringungswinkels der Zielerfassungsein-
richtung eingestellt wird; und eine zweite Steuerungs-
einrichtung zum Durchführen der Betriebsbeschrän-
kung der Fahrsteuerung auf der Grundlage des Achs-
fehlausrichtungswinkels, der von der Winkelberech-
nungseinrichtung berechnet wird, nach dem Verstrei-
chen der Anfangszeitdauer nach dem Starten.

[0011] Gemäß dem ersten Aspekt der vorliegenden
Erfindung kann die Betriebsbeschränkung der Fahr-
steuerung bis zu dem Verstreichen der vorbestimm-
ten Anfangszeitdauer nach dem Starten vom Beginn
des Startens der Fahrzeugsteuerungsvorrichtung un-
ter Verwendung des vorbestimmten Anfangswinkels
durchgeführt werden. Außerdem können als Ergeb-
nis der vorläufigen Einstellung des Anfangswinkels
unerwartete unnötige Betriebe einer Fahrsteuerung
zu Beginn des Startens der Fahrzeugsteuerungs-
vorrichtung verhindert werden. Nach dem Verstrei-
chen der Anfangszeitdauer nach dem Starten der
Fahrzeugsteuerungsvorrichtung wird die Betriebsbe-
schränkung der Fahrsteuerung auf der Grundlage ei-
nes Berechnungswertes des Achsfehlausrichtungs-
winkels durchgeführt. Daher können unnötige Be-
triebe einer Fahrsteuerung auf der Grundlage der
Genauigkeit des Achsfehlausrichtungswinkels dieses
Zeitpunkts verhindert werden.

[Kurze Beschreibung der Zeichnungen]

[0012] Die oben beschriebene Aufgabe, weitere Auf-
gaben, Merkmale und Vorteile der vorliegenden Erfin-
dung werden anhand der folgenden detaillierten Be-
schreibung mit Bezug auf die zugehörigen Zeichnun-
gen deutlich. Es zeigen:

[0013] Fig. 1 ein Konfigurationsdiagramm, das eine
Fahrzeugsteuerungsvorrichtung gemäß einer Aus-
führungsform zeigt;

[0014] Fig. 2 ein Diagramm, das eine Anordnung
einer Abbildungsvorrichtung und einer Radarvorrich-
tung gemäß einer Ausführungsform zeigt;

[0015] Fig. 3 ein erläuterndes Diagramm, das das
Prinzip einer Achsfehlausrichtungswinkelerfassung
gemäß einer Ausführungsform zeigt;

[0016] Fig. 4 ein Diagramm, das eine Verteilung ei-
ner Achsfehlausrichtungsgröße gemäß einer Ausfüh-
rungsform zeigt;

[0017] Fig. 5 ein Diagramm, das eine Beziehung
zwischen einer Erfassungszeitdauer und einer Ge-
nauigkeit hinsichtlich einer Achsfehlausrichtung ge-
mäß einer Ausführungsform zeigt;

[0018] Fig. 6 ein erläuterndes Diagramm, das die
Verarbeitungsschritte zum Einstellen eines Steue-
rungsmodus zur Fahrunterstützung gemäß einer
Ausführungsform zeigt; und

[0019] Fig. 7 ein erläuterndes Diagramm, das ein
Ausführungsbeispiel eines Prozesses einer Fahr-
zeugsteuerungsvorrichtung gemäß einer Ausfüh-
rungsform zeigt.

[Beschreibung der Ausführungsformen]

[0020] Jede Ausführungsform wird im Folgenden mit
Bezug auf die Zeichnungen beschrieben. Abschnit-
te, die in den folgenden Ausführungsformen identisch
oder äquivalent sind, werden in den Zeichnungen mit
denselben Bezugszeichen bezeichnet. Die Beschrei-
bung von Abschnitten, die dieselben Bezugszeichen
aufweisen, wird nicht wiederholt.

[0021] Eine Fahrzeugsteuerungsvorrichtung gemäß
der vorliegenden Ausführungsform ist in einem Fahr-
zeug (eigenes Fahrzeug) montiert. Die Fahrzeug-
steuerungsvorrichtung dient als ein PCS-System,
das ein Hindernis (im Folgenden als Ziel bezeichnet),
das vor dem eigenen Fahrzeug vorhanden ist, erfasst
und eine Steuerung zum Verhindern einer Kollision
mit dem Ziel oder zum Verringern eines Kollisions-
schadens durchführt.
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[0022] In Fig. 1 ist eine elektronische Fahrunter-
stützungssteuerungseinheit (ECU) 10, die die Fahr-
zeugsteuerungsvorrichtung ist, ein Computer, der ei-
ne zentrale Verarbeitungseinheit (CPU), einen Nur-
Lese-Speicher (ROM), einen Speicher mit wahlfrei-
em Zugriff (RAM), eine Eingangs-/Ausgangsschnitt-
stelle (I/O-Schnittstelle) und Ähnliches (nicht gezeigt)
enthält. Die Fahrunterstützungs-ECU 10 realisiert je-
de Funktion als Ergebnis dessen, dass auf der CPU
Programme, die in dem ROM installiert sind, ablau-
fen. Daher entspricht der ROM einem Speichermedi-
um (nicht-flüchtiges computerlesbares Medium).

[0023] Als Sensorvorrichtungen, die verschiedene
Arten von Erfassungsinformationen eingeben, sind
eine Radarvorrichtung 21, eine Abbildungsvorrich-
tung 22, ein Fahrzeuggeschwindigkeitssensor 23, ein
Lenkwinkelsensor 24 und ein Gierratensensor 25 mit
der Fahrunterstützungs-ECU 10 verbunden.

[0024] Die Radarvorrichtung 21 ist eine Vorrichtung,
die elektromagnetische Wellen als Sendewellen aus-
sendet und ein Ziel in der Umgebung eines eige-
nen Fahrzeugs 50 durch Empfangen von reflektier-
ten Wellen der elektromagnetischen Wellen erfasst.
Die Radarvorrichtung 21 wird beispielsweise durch
ein Millimeterwellenradar oder ein Laserradar ausge-
bildet. Wie es in Fig. 2 gezeigt ist, ist die Radarvor-
richtung 21 an einem vorderen Abschnitt des eige-
nen Fahrzeugs 50 derart angebracht, dass ihre opti-
sche Achse X2 nach vorne vor das Fahrzeug zeigt.
Außerdem tastet die Radarvorrichtung 21 einen Be-
reich 62 mittels Radarsignalen ab. Der Bereich 62
erstreckt sich über einen Bereich eines vorbestimm-
ten Winkels θ2 vor dem Fahrzeug mit der optischen
Achse X2 als Mitte. Die Radarvorrichtung 21 erzeugt
dann Abstandsmessdaten auf der Grundlage einer
Zeit von dem Aussenden der elektromagnetischen
Wellen vor das Fahrzeug bis zu dem Empfang der re-
flektierten Wellen. Die Radarvorrichtung 21 überträgt
die erzeugten Abstandsmessdaten an die Fahrunter-
stützungs-ECU 10. Die Abstandsmessdaten enthal-
ten Informationen betreffend eine Orientierung bzw.
Ausrichtung, mit der Ziel vorhanden ist, einen Ab-
stand zu dem Ziel und eine Relativgeschwindigkeit.

[0025] Die Abbildungsvorrichtung 22 ist eine bord-
eigene Kamera. Die Abbildungsvorrichtung 22 wird
durch eine CCD-Kamera (CCD: ladungsgekoppelte
Vorrichtung), einen CMOS-Bildsensor (CMOS: kom-
plementärer Metalloxidhalbleiter), eine Nahinfrarot-
kamera oder Ähnliches ausgebildet. Die Abbildungs-
vorrichtung 22 nimmt ein Bild einer Umgebung ein-
schließlich einer Fahrstraße des eigenen Fahrzeugs
50 auf. Die Abbildungsvorrichtung 22 erzeugt Bild-
daten, die das aufgenommene Bild ausdrücken, und
gibt die Bilddaten aufeinanderfolgend an die Fahrun-
terstützungs-ECU 10 aus. Wie es in Fig. 2 gezeigt
ist, ist die Abbildungsvorrichtung 22 gemäß der vorlie-
genden Ausführungsform beispielsweise in der Nähe

einer oberen Seite einer vorderen Windschutzschei-
be des eigenen Fahrzeugs 50 angeordnet. Die Abbil-
dungsvorrichtung 22 nimmt ein Bild eines Bereiches
61, der sich über einen Bereich eines vorbestimm-
ten Winkels θ1 (θ1 > θ2) vor dem Fahrzeug mit einer
Abbildungsachse X1 in der Mitte erstreckt. Dann ex-
trahiert die Abbildungsvorrichtung 22 Merkmalspunk-
te, die das Vorhandensein eines Ziels in dem auf-
genommenen Bild angeben. Insbesondere extrahiert
die Abbildungsvorrichtung 22 Kantenpunkte auf der
Grundlage von Luminanzinformationen des aufge-
nommenen Bildes und führt eine Hough-Transfor-
mation der extrahierten Kantenpunkte durch. In der
Hough-Transformation wird beispielsweise ein Punkt
auf einer geraden Linie, auf der mehrere Kantenpunk-
te kontinuierlich angeordnet sind, oder ein Punkt,
bei dem sich gerade Linien schneiden, als Merkmal-
spunkt extrahiert. Die Abbildungsvorrichtung 22 kann
eine monokulare Kamera oder eine Stereo-Kamera
sein.

[0026] Der Fahrzeuggeschwindigkeitssensor 23 ist
in einer Drehwelle angeordnet, die eine Leistung auf
die Räder des eigenen Fahrzeugs überträgt. Der
Fahrzeuggeschwindigkeitssensor 23 bestimmt eine
Geschwindigkeit des eigenen Fahrzeugs 50 auf der
Grundlage der Drehzahl der Drehwelle. Der Lenk-
winkelsensor 24 erfasst als einen Lenkwinkel einen
Winkel, um den ein Lenkrad des eigenen Fahrzeugs
50 gedreht wird. Der Gierratensensor 25 erfasst ei-
ne Gierrate, die tatsächlich in dem eigenen Fahrzeug
50 erzeugt wird, das heißt eine Winkelgeschwindig-
keit um den Schwerpunkt des Fahrzeugs. Der Gier-
ratensensor 25 weist beispielsweise einen Oszilla-
tor wie eine Stimmgabel auf und erfasst die Gierra-
te des eigenen Fahrzeugs 50 durch Erfassen einer
Schräge, die in dem Oszillator erzeugt wird, auf der
Grundlage eines Giermomentes des eigenen Fahr-
zeugs 50. Der Fahrzeuggeschwindigkeitssensor 23,
der Lenkwinkelsensor 24 und der Gierratensensor 25
erfassen einen Fahrzustand (Verhalten) des eigenen
Fahrzeugs 50.

[0027] Das eigene Fahrzeug 50 enthält eine Warn-
vorrichtung 41, eine Bremsvorrichtung 42 und eine
Sitzgurtvorrichtung 43 als Sicherheitsvorrichtungen,
die auf der Grundlage von Steuerungsbefehlen von
der Fahrunterstützungs-ECU 10 angesteuert werden.

[0028] Die Warnvorrichtung 41 ist ein Lautsprecher
oder eine Anzeige, der bzw. die innerhalb einer Kabi-
ne des eigenen Fahrzeugs 50 angeordnet ist. Wenn
die Fahrunterstützungs-ECU 10 bestimmt, dass sich
die Wahrscheinlichkeit einer Kollision mit einem Hin-
dernis erhöht hat, benachrichtigt die Warnvorrichtung
41 einen Fahrer hinsichtlich des Risikos einer Kolli-
sion durch Ausgeben eines Warntones, einer Warn-
nachricht oder Ähnlichem auf der Grundlage des
Steuerungsbefehls von der Fahrunterstützungs-ECU
10.



DE 11 2016 001 512 T5    2018.03.08

5/17

[0029] Die Bremsvorrichtung 42 ist eine Bremsvor-
richtung, die Bremsen auf das eigene Fahrzeug 50
ausübt. Wenn die Fahrunterstützungs-ECU 10 be-
stimmt, dass sich die Wahrscheinlichkeit einer Kolli-
sion mit einem Hindernis erhöht hat, wird die Brems-
vorrichtung 41 auf der Grundlage des Steuerungsbe-
fehls von der Fahrunterstützungs-ECU 10 betrieben.
Insbesondere erhöht die Bremsvorrichtung 42 eine
Bremskraft in Bezug auf einen Bremsbetrieb durch
den Fahrer (Bremsunterstützungsfunktion) oder führt
ein automatisches Bremsen durch, wenn der Fahrer
keinen Bremsbetrieb durchführt (Automatikbrems-
funktion).

[0030] Die Sitzgurtvorrichtung 43 ist ein Gurtstraffer,
der einen Sitzgurt, der für einen jeweiligen Sitz des
eigenen Fahrzeugs 50 vorhanden ist, anzieht. Wenn
die Fahrunterstützungs-ECU 10 bestimmt, dass sich
die Wahrscheinlichkeit einer Kollision mit einem Hin-
dernis erhöht hat, führt die Sitzgurtvorrichtung 43 ei-
nen vorläufigen Betrieb zum Anziehen des Sitzgur-
tes auf der Grundlage des Steuerungsbefehl von der
Fahrunterstützungs-ECU 10 durch. Wenn die Kollisi-
on nicht vermieden werden kann, zieht die Sitzgurt-
vorrichtung 43 den Sitzgurt an und beseitigt ein Spiel
bzw. eine Lockerung, wodurch ein Insasse wie bei-
spielsweise der Fahrer in dem Sitz fixiert wird und der
Insasse geschützt wird.

[0031] Eine Zielerfassungseinheit 11 erlangt erste
Erfassungsinformationen von der Radarvorrichtung
21 und zweite Erfassungsinformationen von der Ab-
bildungsvorrichtung 22. Dann ordnet die Zielerfas-
sungseinheit 11 hinsichtlich einer ersten Position, die
eine Position ist, die von den ersten Erfassungsin-
formationen erlangt wird, und eine zweite Position,
die ein Merkmalspunkt ist, der von den zweiten Er-
fassungsinformationen erlangt wird, die erste Positi-
on und die zweite Position, die nahe beieinander an-
geordnet sind, einander als auf demselben Ziel ba-
sierend zu. Wenn die zweite Position in der Nähe der
ersten Position vorhanden ist, ist die Wahrscheinlich-
keit, dass ein Ziel tatsächlich an der ersten Position
vorhanden ist, hoch. Ein Zustand, in dem die Position
eines Ziels von der Radarvorrichtung 21 und der Ab-
bildungsvorrichtung 22 genau erlangt wird, wird als
Fusionszustand bezeichnet. Hinsichtlich eines Ziels,
für das bestimmt wird, dass es sich in dem Fusionszu-
stand befindet, wird mit Bezug auf eine Erfassungs-
historie bestimmt, ob sich das Ziel kontinuierlich in
dem Fusionszustand befindet. Wenn bestimmt wird,
dass sich das Ziel kontinuierlich in dem Fusionszu-
stand befindet, wird bestimmt, dass das Ziel an dieser
Position vorhanden ist. Außerdem sollte hinsichtlich
des Ziels, das sich in dem Fusionszustand befindet,
das Ziel in einem nicht erfassten Zustand befinden,
wird mit Bezug auf die Erfassungshistorie angenom-
men, dass das Ziel an der zuvor erfassten Position
für eine vorbestimmte Zeitdauer vorhanden war.

[0032] Hinsichtlich des Ziels, für das bestimmt wird,
dass es sich in diesem Fusionszustand befindet, wird
ein Musterabgleich unter Verwendung eines im Vor-
aus vorbereiteten Musters in Bezug auf die zweiten
Erfassungsinformationen durchgeführt. Die Zielerfas-
sungseinheit 11 dient dann als eine Typenbestim-
mungseinrichtung. Die Zielerfassungseinheit 11 be-
stimmt, ob das Ziel ein Fahrzeug oder ein Fußgän-
ger ist, und ordnet das Bestimmungsergebnis dem
Ziel als Typ zu. Das Konzept eines Fußgängers kann
auch Leute auf Fahrrädern enthalten.

[0033] Eine Fahrzustandsberechnungseinheit 12
bestimmt den Fahrzustand des eigenen Fahrzeugs
50 aus den Erfassungsergebnissen des Fahrzeug-
geschwindigkeitssensors 23, des Lenkwinkelsensors
24 und des Gierratensensors 25. Insbesondere be-
rechnet die Fahrzustandsberechnungseinheit 12 ei-
ne Bewegungsgröße in einer Querrichtung, eine Be-
wegungsgröße in einer Vorne-Hinten-Richtung und
einen Drehwinkel je Zeiteinheit des eigenen Fahr-
zeugs 50 auf der Grundlage der Fahrzeuggeschwin-
digkeit, der Gierrate und einem Fahrzeugschwer-
punktsschlupfwinkel von dem Fahrzeuggeschwindig-
keitssensor 23, dem Lenkwinkelsensor 24 und dem
Gierratensensor 25. Die Berechnungsverfahren für
diese Parameter sind bekannt. Detaillierte Beschrei-
bungen sind weggelassen.

[0034] Eine Winkelberechnungseinheit 30 berech-
net einen Achsfehlausrichtungswinkel, der eine Fehl-
ausrichtungsgröße eines Anbringungswinkels (Nei-
gung des Anbringungswinkels) der Radarvorrichtung
21 ist. Hier wird das Berechnungsprinzip des Achs-
fehlausrichtungswinkels beschrieben. Fig. 3 ist ein
Diagramm, das einen Aspekt zeigt, gemäß dem wäh-
rend einer Fahrt des eigenen Fahrzeugs 50 ein sta-
tionäres Objekt wie beispielsweise ein straßenseiti-
ges Objekt sich in Bezug auf das eigene Fahrzeug
50 bewegt. Fig. 3 stellt bei (a) einen Zustand dar, in
dem die Radarvorrichtung 21 richtig angebracht ist.
Eine Achse O (Achse in der Vorne-Hinten-Richtung)
des eigenen Fahrzeugs 50 und die optische Achse
X2 der Radarvorrichtung 21 stimmen überein. Fig. 3
stellt bei (b) einen Zustand dar, in dem eine Achsfehl-
ausrichtung in der Radarvorrichtung 21 aufgetreten
ist. Eine Fehlausrichtung um einen Winkel α ist zwi-
schen der Achse O des eigenen Fahrzeugs 50 und
der optischen Achse X2 vorhanden.

[0035] In dem Fall, der in Fig. 3 bei (a) gezeigt ist,
wird in einem Geradeausfahrzustand des eigenen
Fahrzeugs 50 ein Ziel, das einem stationären Objekt
entspricht (im Folgenden als stationäres Ziel F be-
zeichnet), als sich dem eigenen Fahrzeug 50 direkt
annähernd erfasst. In dem Fall, der in Fig. 3 bei (b)
gezeigt ist, wird das stationäre Ziel F irrtümlicherwei-
se als sich dem eigenen Fahrzeug 50 annähernd er-
fasst, während es sich mit dem Winkel α quer bewegt
(diagonal bewegt).
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[0036] Die Winkelberechnungseinheit 30 erlangt
Achsfehlausrichtungsinformationen (Winkelfehlaus-
richtungsinformationen) der Radarvorrichtung 21 von
einer Bewegungstrajektorie, auf der sich das sta-
tionäre Ziel F in Bezug auf das eigene Fahrzeug
50 bewegt. Die erlangten Achsfehlausrichtungsinfor-
mationen werden in einer Speichereinheit wie bei-
spielsweise dem RAM der Fahrunterstützungs-ECU
10 gesammelt. Die Achsfehlausrichtungsinformatio-
nen, die in der Speichereinheit gespeichert sind, zei-
gen aufgrund des Einflusses von externem Rauschen
und Ähnlichem eine Verteilung (Streuung, Standard-
abweichung) wie sie beispielsweise in Fig. 4 gezeigt
ist.

[0037] Hier berechnet die Winkelberechnungsein-
heit 30 den Achsfehlausrichtungswinkel durch sta-
tistisches Verarbeiten der Historie der Achsfehlaus-
richtungsinformationen. Es wird beispielsweise ein
Winkel, der einem Schwerpunkt G in der Vertei-
lung der Achsfehlausrichtungsinformationen in Fig. 4
entspricht, als Achsfehlausrichtungswinkel berech-
net. Als Ergebnis kann die Wirkung der Streu-
ung der Achsfehlausrichtungsinformationen verrin-
gert werden und es kann die Berechnungsgenauig-
keit hinsichtlich des Achsfehlausrichtungswinkels der
Radarvorrichtung 21 verbessert werden.

[0038] Wenn jedoch der Achsfehlausrichtungswin-
kel durch statistisches Verarbeiten der Historie der
Achsfehlausrichtungsinformationen berechnet wird,
kann, da die Sammlung von Achsfehlausrichtungsin-
formationen unmittelbar nach dem Starten der Fahr-
unterstützungs-ECU 10 klein ist, der Achsfehlaus-
richtungswinkel nicht berechnet werden, oder sollte
der Achsfehlausrichtungswinkel berechnet werden,
ist dessen Genauigkeit niedrig. In Fig. 5 befindet
sich beispielsweise der Achsfehlausrichtungswinkel
für eine vorbestimmte Zeitdauer (als Anfangszeitdau-
er T1 bezeichnet) nach dem Starten der Fahrunter-
stützungs-ECU 10 in einem unbestimmten Zustand.

[0039] Daher stellt die Winkelberechnungseinheit 30
die Fehlausrichtungsgröße des Anbringungswinkels
der Radarvorrichtung 21 auf einen vorbestimmten
Winkel (im Folgenden als Anfangswinkel bezeichnet)
ein, bis die Anfangszeitdauer T1 nach dem Starten
der Fahrunterstützungs-ECU 10 verstrichen ist. Der
Anfangswinkel wird im Voraus als ein Achsfehlaus-
richtungswinkel bestimmt, wenn eine Achsfehlaus-
richtung während einer normalen Verwendung des
eigenen Fahrzeugs auftritt, anstatt wenn eine Fahr-
zeugkollision vorausgesetzt wird. Nach dem Verstrei-
chen der Anfangszeitdauer T1 wird der Achsfehlaus-
richtungswinkel, der auf der Grundlage der Histo-
rie der Achsfehlausrichtungsinformationen berechnet
wird, ausgegeben.

[0040] Es kann auf der Grundlage einer Erlangungs-
zahl (Anzahl bzw. Häufigkeit) der Achsfehlausrich-

tungsinformationen nach dem Starten der Fahrun-
terstützungs-ECU 10 bestimmt werden, ob die der-
zeitige Zeit innerhalb der Anfangszeitdauer T1 liegt.
Das heißt, eine Steuerungsverarbeitungseinheit 15
bestimmt, dass die derzeitige Zeit innerhalb der An-
fangszeitdauer T1 liegt, wenn die Erlangungszahl der
Achsfehlausrichtungsinformationen kleiner als ein
vorbestimmter erster Schwellenwert A ist. Die Steue-
rungsverarbeitungseinheit 15 bestimmt, dass die der-
zeitige Zeit innerhalb einer Zeitdauer nach dem Ver-
streichen der Anfangszeitdauer T1 liegt, wenn die
Erlangungszahl der Achsfehlausrichtungsinformatio-
nen gleich oder größer als der erste Schwellenwert
A ist. Der erste Schwellenwert A wird beispielsweise
auf n × 1000 Mal (n = 1, 2...) eingestellt.

[0041] Eine Achsfehlausrichtungskorrektureinheit
31 korrigiert Positionsinformationen der optischen
Achse X2 der Radarvorrichtung 21 auf der Grundlage
des Achsfehlausrichtungswinkels, der von der Win-
kelberechnungseinheit 30 ausgegeben wird. Als Er-
gebnis korrigiert die Achsfehlausrichtungskorrektur-
einheit 31 Positionsinformationen des Ziels in Bezug
auf das eigene Fahrzeug 50, das von der Fahrunter-
stützungs-ECU 10 erkannt wird.

[0042] Der Winkel, der von der Achsfehlausrich-
tungskorrektureinheit 31 korrigiert werden kann, ist
auf einen vorbestimmten Winkelbereich beschränkt
(beispielsweise einen Winkelbereich, der dem Be-
reich 61 entspricht, der von der Abbildungsvorrich-
tung 22 abgebildet werden kann). Wenn daher ei-
ne Achsfehlausrichtung, die gleich oder größer als
vorgeschrieben ist, in der Radarvorrichtung 21 auf-
tritt, dauert ein Zustand, in dem der Rechenwert des
Achsfehlausrichtungswinkels der Radarvorrichtung
21 gleich oder größer als vorgeschrieben ist, sogar
dann an, wenn eine Korrektur durch die Achsfehlaus-
richtungskorrektureinheit 31 wiederholt wird. Wenn
daher gemäß der vorliegenden Ausführungsform der
Zustand, in dem der Rechenwert des Achsfehlaus-
richtungswinkels der Radarvorrichtung 21 gleich oder
größer als vorgeschrieben ist, sogar dann andauert,
wenn eine Korrektur des Achsfehlausrichtungswin-
kels durch die Achsfehlausrichtungskorrektureinheit
31 wiederholt wird, wird die Kollisionsvermeidungs-
steuerung durch die Fahrunterstützungs-ECU 10 ver-
hindert. Die Details der Bestimmung, ob die Kollisi-
onsvermeidungssteuerung erlaubt wird, werden spä-
ter beschrieben.

[0043] Eine Regulierungswertberechnungseinheit
13 stellt einen Erfassungsbereich zum Erfassen ei-
nes Ziels vor dem eigenen Fahrzeug 50 ein. Der Er-
fassungsbereich ist ein Bereich, der vor dem eigenen
Fahrzeug 50 in dessen Bewegungsrichtung angeord-
net ist. Es wird bestimmt, ob die Kollisionsvermei-
dungssteuerung für das Ziel, das in dem Erfassungs-
bereich enthalten ist, durchgeführt werden kann.
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[0044] Eine Betriebsbestimmungseinheit 14 be-
stimmt, ob ein Ziel in dem Erfassungsbereich vorhan-
den ist, der von der Regulierungswertberechnungs-
einheit 13 eingestellt wird. Das heißt, die Betriebsbe-
stimmungseinheit 14 identifiziert das Ziel, das in dem
Erfassungsbereich enthalten ist, auf der Grundlage
der Positionsinformationen des Ziels nach der Kor-
rektur durch die Achsfehlausrichtungskorrekturein-
heit 31. Dann berechnet die Betriebsbestimmungs-
einheit 14 für das Ziel, das in dem Erfassungsbe-
reich enthalten ist, eine Kollisionsvorhersagezeit, die
die Zeit bis zu einer Kollision zwischen dem eigenen
Fahrzeug 50 und dem Ziel ist. Die Kollisionsvorher-
sagezeit wird beispielsweise auf der Grundlage des
Abstands zwischen dem eigenen Fahrzeug 50 und
dem Ziel und der Relativgeschwindigkeit berechnet.

[0045] Die Steuerungsverarbeitungseinheit 15 ver-
gleicht die Kollisionsvorhersagezeit, die von der Be-
triebsbestimmungseinheit 14 berechnet wird, und ei-
nen Betriebszeitpunkt miteinander, der individuell für
die Warnvorrichtung 41, die Bremsvorrichtung 42 und
die Sitzgurtvorrichtung 43, die die Sensorvorrichtun-
gen sind, eingestellt wird. Wenn dann die Kollisions-
vorhersagezeit kleiner als der Betriebszeitpunkt ei-
ner Sicherheitsvorrichtung ist, überträgt die Steue-
rungsverarbeitungseinheit 15 ein Befehlssignal an
die entsprechende Sicherheitsvorrichtung. Als Er-
gebnis wird eine Sicherheitsvorrichtung aus mindes-
tens der Warnvorrichtung 41, der Bremsvorrichtung
42 und/oder der Sitzgurtvorrichtung 43 betrieben, und
der Fahrer wird hinsichtlich des Risikos einer Kollisi-
on benachrichtigt.

[0046] Außerdem steuert die Steuerungsverarbei-
tungseinheit 15 die Erlaubnis und das Verhindern
und beschränkt Betriebsgrößen jeder Sicherheitsvor-
richtung zur Kollisionsvermeidung auf der Grundlage
der Größe des Achsfehlausrichtungswinkels, der von
der Fahrunterstützungs-ECU 10 erkannt wird, und
der Bestimmungsgenauigkeit hinsichtlich der Achs-
fehlausrichtung. Das heißt, während der Anfangszeit-
dauer T1 werden eine Erlaubnis und eine Verhin-
derung und Beschränkungsgrößen des Betriebs je-
der Sicherheitsvorrichtung durch Einstellen des Be-
triebszeitpunktes jeder Sicherheitsvorrichtung auf der
Grundlage des Anfangswinkels (Anfangsmodus) be-
schränkt. Nach dem Verstreichen der Anfangszeit-
dauer T1 werden die Erlaubnis und das Verhindern
sowie die Beschränkungsgrößen des Betriebs je-
der Sicherheitsvorrichtung durch Einstellen des Be-
triebszeitpunktes jeder Sicherheitsvorrichtung auf der
Grundlage des Achsfehlausrichtungswinkels nach
der Korrektur durch die Achsfehlausrichtungskorrek-
tureinheit 31 beschränkt. Insbesondere nach Ver-
streichen der Anfangszeitdauer T1 werden, wenn der
Achsfehlausrichtungswinkel, der von der Fahrunter-
stützungs-ECU 10 erkannt wird, innerhalb eines vor-
bestimmten erlaubten Bereiches (beispielsweise 0,
5 Grad) liegt, die Betriebe der Sicherheitsvorrichtun-

gen nicht beschränkt (normaler Modus). Wenn der
Achsfehlausrichtungswinkel nach Verstreichen der
Anfangsperiode T1 nicht innerhalb des vorbestimm-
ten erlaubten Bereiches liegt, werden die Betriebe
der Sicherheitsvorrichtungen auf der Grundlage des
Achsfehlausrichtungswinkels beschränkt (Beschrän-
kungsmodus). In dem Beschränkungsmodus erhöht
sich das Ausmaß, mit dem die Betriebe der Sicher-
heitsvorrichtungen beschränkt werden, wenn sich der
Achsfehlausrichtungswinkel erhöht.

[0047] Nach dem Verstreichen der Anfangszeitdau-
er T1 wechselt der Steuerungsmodus zwischen dem
normalen Modus und dem Beschränkungsmodus auf
der Grundlage des Achsfehlausrichtungswinkels, der
von der Fahrunterstützungs-ECU 10 erkannt wird.
Das heißt, wenn der Achsfehlausrichtungswinkel in
dem Normalmoduszustand außerhalb des erlaub-
ten Bereiches gelangt, geht der Steuerungsmodus
in den Beschränkungsmodus über. Wenn der Achs-
fehlausrichtungswinkel in dem Beschränkungsmo-
duszustand (auch als Degenerationsmoduszustand
bezeichnet) innerhalb des erlaubten Bereiches ge-
langt, geht der Steuerungsmodus von dem Beschrän-
kungsmodus in den normalen Modus über. Auf diese
Weise kann nach Verstreichen der Anfangszeitdauer
T1 die Rechengenauigkeit hinsichtlich des Achsfehl-
ausrichtungswinkels verbessert werden. Außerdem
kann die Wirkung der Verhinderung einer unnötigen
Kollisionsvermeidungssteuerung auf der Grundlage
des Achsfehlausrichtungswinkels, der von der Fahr-
unterstützungs-ECU 10 zu diesem Zeitpunkt erkannt
wird, verbessert werden.

[0048] Außerdem verhindert die Steuerungsverar-
beitungseinheit 15 die Kollisionsvermeidungssteue-
rung in Fällen, in denen der Rechenwert des Achs-
fehlausrichtungswinkels außerhalb des erlaubten Be-
reiches ist, auch wenn eine Korrektur des Achsfehl-
ausrichtungswinkels durch die Achsfehlausrichtungs-
korrektureinheit 31 wiederholt durchgeführt wird.
Wenn beispielsweise der Achsfehlausrichtungswin-
kel nach Verstreichen einer vorbestimmten Zeitdau-
er (im Folgenden als Bestimmungszeitdauer T2 be-
zeichnet) nach dem Starten der Fahrunterstützungs-
ECU 10 außerhalb des erlaubten Bereiches liegt,
verhindert die Steuerungsverarbeitungseinheit 31 die
Kollisionsvermeidungssteuerung. Die Bestimmungs-
zeitdauer T2 kann beispielsweise auf der Grundla-
ge der Erlangungszahl der Achsfehlausrichtungsin-
formationen nach dem Starten bestimmt werden. Die
Bestimmungszeitdauer T2 wird beispielsweise als er-
reicht bestimmt, wenn die Erlangungszahl der Achs-
fehlausrichtungsinformationen gleich einem zweiten
Schwellenwert B wird. Der zweite Schwellenwert B
wird beispielsweise auf n × 10.000 Mal (n = 1, 2, 3...)
eingestellt.

[0049] Im Folgenden wird die Kollisionsvermei-
dungssteuerung, die von der Fahrunterstützungs-
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ECU 10 durchgeführt wird, mit Bezug auf Fig. 6 be-
schrieben. Jeder im Folgenden beschriebener Pro-
zess wird wiederholt mit einem vorbestimmten Zyklus
nach dem Starten der Fahrunterstützungs-ECU 10
durchgeführt.

[0050] Zunächst bestimmt die Fahrunterstützungs-
ECU 10, ob die derzeitige Zeit vor dem Verstrei-
chen der Anfangszeitdauer T1 liegt (Schritt S11).
Der derzeitige Prozess erzeugt ein positives Ergeb-
nis, wenn die Erlangungszahl der Achsfehlausrich-
tungsinformationen kleiner als der erste Schwellen-
wert A ist. Wenn bestimmt wird, dass die derzeitige
Zeit innerhalb der Anfangszeitdauer T1 liegt, stellt die
Fahrunterstützungs-ECU 10 den Steuerungsmodus
auf den Anfangsmodus ein (Schritt S12). In dem An-
fangsmodus werden Betriebe der Sicherheitsvorrich-
tungen in Bezug auf das Ziel auf der Grundlage des
Anfangswinkels beschränkt. Wenn das Ergebnis der
Bestimmung in Schritt S11 negativ ist, bestimmt die
Fahrunterstützungs-ECU 10, ob die derzeitige Zeit
vor dem Verstreichen der Bestimmungszeitdauer T2
liegt (Schritt S13). Das Ergebnis des derzeitigen Pro-
zesses ist positiv, wenn die Erlangungszahl der Achs-
fehlausrichtungsinformationen kleiner als der zweite
Schwellenwert B ist.

[0051] Wenn bestimmt wird, dass die derzeitige Zeit
vor dem Verstreichen der Bestimmungszeitdauer T2
liegt, bestimmt die Fahrunterstützungs-ECU 10, ob
der Achsfehlausrichtungswinkel zu diesem Zeitpunkt
innerhalb des vorbestimmten erlaubten Bereiches
liegt (Schritt S14). Wenn das Ergebnis positiv ist, stellt
die Fahrunterstützungs-ECU 10 den Steuerungsmo-
dus auf den normalen Modus ein (Schritt S15). In
dem normalen Modus werden die Betriebe der Si-
cherheitsvorrichtungen in Bezug auf das Ziel nicht
beschränkt. Wenn das Ergebnis in Schritt S14 ne-
gativ ist, das heißt, wenn der Achsfehlausrichtungs-
winkel nicht innerhalb des erlaubten Bereiches liegt,
stellt die Fahrunterstützungs-ECU 10 den Steue-
rungsmodus auf den Beschränkungsmodus ein. In
dem Beschränkungsmodus werden die Betriebe der
Sicherheitsvorrichtungen in Bezug auf das Ziel auf
der Grundlage des Achsfehlausrichtungswinkels be-
schränkt. Das Ausmaß, mit dem die Betriebe der
Sicherheitsvorrichtungen in Bezug auf das Ziel be-
schränkt werden, erhöht sich beispielsweise, wenn
sich der Achsfehlausrichtungswinkel erhöht.

[0052] Wenn das Ergebnis in Schritt S13 negativ ist,
das heißt, wenn die derzeitige Zeit an dem Punkt
des Verstreichens (nach dem Verstreichen) der Be-
stimmungszeitdauer T2 liegt, bestimmt die Fahrun-
terstützungs-ECU 10, ob der Rechenwert des Achs-
fehlausrichtungswinkels innerhalb des erlaubten Be-
reiches liegt (Schritt S17). Wenn das Ergebnis in
Schritt S17 positiv ist, bestimmt die Fahrunterstüt-
zungs-ECU 10, dass die Betriebe der Sicherheitsvor-
richtungen in Bezug auf das Ziel nicht beschränkt

werden (Schritt S18). Wenn das Ergebnis in Schritt
S17 negativ ist, verhindert bzw. verbietet die Fahrun-
terstützungs-ECU 10 die Betriebe der Sicherheitsvor-
richtungen in Bezug auf das Ziel (Schritt S19).

[0053] Im Folgenden werden Ausführungsbeispiele
der Prozesse in der Kollisionsvermeidungssteuerung
gemäß der vorliegenden Ausführungsform mit Bezug
auf Fig. 7 beschrieben. Im Folgenden wird jeder der
folgenden Fälle beschrieben: (1) wenn keine Achs-
fehlausrichtung in der Radarvorrichtung 2 vor oder
nach einem Starten der Fahrunterstützungs-ECU 10
auftritt; (2) wenn eine Achsfehlausrichtung, die kor-
rigiert werden kann, in der Radarvorrichtung 21 vor
einem Starten der Fahrunterstützungs-ECU 10 auf-
tritt; (3) wenn eine Achsfehlausrichtung, die nicht kor-
rigiert werden kann, in der Radarvorrichtung 21 vor
dem Starten der Fahrunterstützungs-ECU 10 auftritt;
und (4) wenn eine Achsfehlausrichtung, die nicht kor-
rigiert werden kann, in der Radarvorrichtung 21 nach
dem Starten der Fahrunterstützungs-ECU 10 (wäh-
rend der Fahrt) auftritt.

(1) Wenn keine Achsfehlausrichtung in der Ra-
darvorrichtung 2 vor oder nach einem Starten der
Fahrunterstützungs-ECU 10 auftritt

[0054] Wenn die Fahrunterstützungs-ECU 10 ge-
startet wird, wird die Kollisionsvermeidungssteuerung
in einem Anfangsmodus M1 gestartet. In dem An-
fangsmodus M1 werden die Betriebe der Sicher-
heitsvorrichtungen in Bezug auf das Ziel auf der
Grundlage des Anfangswinkels beschränkt. Wenn
anschließend die Erlangungszahl der Achsfehlaus-
richtungsinformationen gleich dem ersten Schwellen-
wert A wird, wird bestimmt, dass der Rechenwert des
Achsfehlausrichtungswinkels innerhalb des erlaub-
ten Bereiches liegt. Die Kollisionsvermeidungssteue-
rung wird in einem normalen Modus M2 gestartet.
Wenn anschließend die Erlangungszahl der Achs-
fehlausrichtungsinformationen den zweiten Schwel-
lenwert B erreicht, wird die Kollisionsvermeidungs-
steuerung nicht beschränkt, da der Rechenwert des
Achsfehlausrichtungswinkels innerhalb des erlaub-
ten Bereiches liegt.

(2) Wenn eine Achsfehlausrichtung, die korrigiert
werden kann, in der Radarvorrichtung 21 vor ei-
nem Starten der Fahrunterstützungs-ECU 10 auf-
tritt

[0055] Wenn die Fahrunterstützungs-ECU 10 ge-
startet wird, wird die Kollisionsvermeidungssteuerung
in dem Anfangsmodus M1 gestartet. Wenn anschlie-
ßend die Erlangungszahl der Achsfehlausrichtungs-
informationen gleich dem ersten Schwellenwert A
wird, wird ein Übergang der Kollisionsvermeidungs-
steuerung in einen Beschränkungsmodus M3 durch-
geführt, da der Rechenwert des Achsfehlausrich-
tungswinkels als außerhalb des erlaubten Bereiches
bestimmt wird. Wenn anschließend der Achsfehlaus-
richtungswinkel der Radarvorrichtung 21, der von
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der Fahrunterstützungs-ECU 10 erkannt wird, als Er-
gebnis einer Korrektur des Achsfehlausrichtungswin-
kels innerhalb des erlaubten Bereiches gelangt, wird
ein Übergang der Kollisionsvermeidungssteuerung in
den normalen Modus M2 durchgeführt. Wenn an-
schließend die Erlangungszahl der Achsfehlausrich-
tungsinformationen den zweiten Schwellenwert B er-
reicht, wird die Kollisionsvermeidungssteuerung nicht
beschränkt, da der Rechenwert des Achsfehlausrich-
tungswinkels innerhalb des erlaubten Bereiches liegt.

(3) Wenn eine Achsfehlausrichtung, die nicht kor-
rigiert werden kann, in der Radarvorrichtung 21
vor dem Starten der Fahrunterstützungs-ECU 10
auftritt.

[0056] Wenn die Fahrunterstützungs-ECU 10 ge-
startet wird, wird die Kollisionsvermeidungssteuerung
in dem Anfangsmodus M1 gestartet. Wenn anschlie-
ßend die Erlangungszahl der Achsfehlausrichtungs-
informationen gleich dem ersten Schwellenwert A
wird, wird ein Übergang der Kollisionsvermeidungs-
steuerung in den Beschränkungsmodus M3 durch-
geführt, da der Rechenwert des Achsfehlausrich-
tungswinkels als außerhalb des erlaubten Bereiches
bestimmt wird. Anschließend wird der Achsfehlaus-
richtungswinkel korrigiert. Da jedoch der Zustand,
in dem der Achsfehlausrichtungswinkel, der von der
Fahrunterstützungs-ECU 10 erkannt wird, außerhalb
des erlaubten Bereiches liegt, andauert, wird die
Kollisionsvermeidungssteuerung in dem Beschrän-
kungsmodus M3 gehalten. Wenn anschließend die
Erlangungszahl der Achsfehlausrichtungsinformatio-
nen gleich dem zweiten Schwellenwert B wird, wird
der Achsfehlausrichtungswinkel als außerhalb des
erlaubten Bereiches bestimmt, und die Kollisionsver-
meidungssteuerung wird verhindert (M4).

(4) Wenn eine Achsfehlausrichtung, die nicht kor-
rigiert werden kann, in der Radarvorrichtung 21
nach dem Starten der Fahrunterstützungs-ECU
10 (während der Fahrt) auftritt

[0057] Wenn die Fahrunterstützungs-ECU 10 ge-
startet wird, wird die Kollisionsvermeidungssteuerung
in dem Anfangsmodus M1 gestartet. Wenn anschlie-
ßend die Erlangungszahl der Achsfehlausrichtungs-
informationen gleich dem ersten Schwellenwert A
wird, wird ein Übergang der Kollisionsvermeidungs-
steuerung in den normalen Modus M2 durchgeführt,
da der Rechenwert des Achsfehlausrichtungswinkels
als innerhalb des erlaubten Bereiches bestimmt wird.
Wenn anschließend die Radarvorrichtung 21 in ei-
ner horizontalen Richtung als Ergebnis eines leich-
ten Stoßes auf das eigene Fahrzeug 50 verscho-
ben wird, wird der Rechenwert des Achsfehlaus-
richtungswinkels als außerhalb des erlaubten Berei-
ches bestimmt. Es wird ein Übergang von dem nor-
malen Modus M2 in den Beschränkungsmodus M3
durchgeführt. Die Kollisionsvermeidungssteuerung in
dem Beschränkungsmodus M3 wird durchgeführt.
Anschließend dauert der Zustand, in dem der Achs-

fehlausrichtungswinkel außerhalb des erlaubten Be-
reiches ist, sogar dann an, wenn der Achsfehlaus-
richtungswinkel korrigiert wird. Daher wird die Kolli-
sionsvermeidungssteuerung in dem Beschränkungs-
modus M3 fortgesetzt. Wenn die Erlangungszahl der
Achsfehlausrichtungsinformationen gleich dem zwei-
ten Schwellenwert B wird, wird der Achsfehlausrich-
tungswinkel als außerhalb des erlaubten Bereiches
bestimmt, und es wird die Kollisionsvermeidungs-
steuerung verhindert (M4).

[0058] Hier entspricht die Radarvorrichtung 21 ge-
mäß der vorliegenden Ausführungsform einer Ziel-
erfassungseinrichtung in den Ansprüchen. Die Win-
kelberechnungseinheit 30 gemäß der vorliegenden
Ausführungsform entspricht einer Erlangungseinrich-
tung und einer Winkelberechnungseinrichtung in den
Ansprüchen. Die Achsfehlausrichtungskorrekturein-
heit 31 gemäß der Ausführungsform entspricht ei-
ner Positionsinformationskorrektureinrichtung in den
Ansprüchen. Die Steuerungsverarbeitungseinheit 15
gemäß der vorliegenden Ausführungsform entspricht
einer ersten Steuerungseinrichtung und einer zwei-
ten Steuerungseinrichtung in den Ansprüchen. In
Fig. 6 bildet der Prozess in Schritt S14 funktional eine
erste Bestimmungseinrichtung und eine zweite Be-
stimmungseinrichtung in den Ansprüchen. In Fig. 6
bildet der Prozess in Schritt S17 funktional eine dritte
Bestimmungseinrichtung in den Ansprüchen.

[0059] Als Ergebnis der obigen Beschreibung kön-
nen die folgenden vorteilhaften Wirkungen erzielt
werden.

[0060] In der Konfiguration, bei der der Achsfehlaus-
richtungswinkel durch statistisches Verarbeiten der
Historie der Achsfehlausrichtungsinformationen be-
rechnet wird, die nach dem Starten der Fahrunterstüt-
zungs-ECU 10 erlangt werden, bis die vorbestimmte
Anfangszeitdauer T1 nach dem Starten verstrichen
ist, ist der Achsfehlausrichtungswinkel nicht bekannt,
oder sogar wenn der Achsfehlausrichtungswinkel be-
kannt ist, ist dessen Genauigkeit niedrig. Diesbezüg-
lich können unter Verwendung des im Voraus einge-
stellten Anfangswinkels Betriebsbeschränkungen der
Fahrsteuerung vom Beginn des Startens der Fahr-
unterstützungs-ECU 10 durchgeführt werden. Als Er-
gebnis dessen, dass der Anfangswinkel vorläufig ein-
gestellt wird, können außerdem unerwartete unnöti-
ge Betriebe in der Fahrsteuerung zu Beginn des Star-
tens der Fahrunterstützungs-ECU 10 verhindert wer-
den. Nach dem Verstreichen der Anfangszeitdauer
T1 nach dem Starten der Fahrunterstützungs-ECU
10 werden außerdem Betriebsbeschränkungen der
Fahrsteuerung auf der Grundlage des Rechenwertes
des Achsfehlausrichtungswinkels durchgeführt. Da-
her können unerwartete unnötige Betriebe der Fahr-
steuerung auf der Grundlage der Genauigkeit des
Achsfehlausrichtungswinkels dieses Zeitpunkts ver-
hindert werden.
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[0061] Schwierigkeiten beim Erlangen der Fehlaus-
richtungsinformationen werden in Abhängigkeit von
der Straßenumgebung und Ähnlichem, in der das ei-
gene Fahrzeug 50 fährt, erwartet. Diesbezüglich wird
auf der Grundlage dessen, ob die Erlangungszahl
der Fehlausrichtungsinformationen nach dem Star-
ten größer oder kleiner als der vorbestimmte erste
Schwellenwert A ist, bestimmt, ob die derzeitige Zeit
innerhalb der Anfangszeitdauer T1 liegt. Daher kann
die Anfangszeitdauer T1 unabhängig von Unterschie-
den der Straßenumgebung und Ähnlichem, in der das
eigene Fahrzeug 50 fährt, geeignet bestimmt werden.

[0062] Wenn der Achsfehlausrichtungswinkel nach
Verstreichen der Anfangszeitdauer T1 innerhalb des
erlaubten Bereiches liegt, wird ein Übergang in den
normalen Modus M2, in dem die Fahrsteuerung nicht
beschränkt wird, durchgeführt. Wenn der Achsfehl-
ausrichtungswinkel nicht innerhalb des erlaubten Be-
reiches liegt, wird ein Übergang in den Beschrän-
kungsmodus M3, in dem die Betriebe der Fahrsteue-
rung beschränkt werden, durchgeführt. Wenn eine
Erfassung des Achsfehlausrichtungswinkels möglich
wird, kann daher eine Fahrsteuerung geeignet auf
der Grundlage der Erfassungsgenauigkeit hinsicht-
lich des Achsfehlausrichtungswinkels und des Re-
chenwertes des Achsfehlausrichtungswinkels geeig-
net durchgeführt werden.

[0063] Der Übergang kann zwischen dem norma-
len Modus M2 und dem Beschränkungsmodus M3
in dem Zustand, in dem eine Erfassung des Achs-
fehlausrichtungswinkels nach dem Verstreichen der
Anfangszeitdauer T1 möglich ist, auf der Grundla-
ge dessen durchgeführt werden, ob der Achsfehlaus-
richtungswinkel innerhalb des vorbestimmten erlaub-
ten Bereiches liegt. Daher kann eine Fahrsteuerung
in einem noch geeigneteren Steuerungsmodus auf
der Grundlage der Genauigkeit des Achsfehlausrich-
tungswinkels und des Rechenwertes des Achsfehl-
ausrichtungswinkels dieses Zeitpunkts durchgeführt
werden.

[0064] Wenn nach dem Verstreichen der vorbe-
stimmten Bestimmungszeitdauer, nachdem die Fahr-
unterstützungs-ECU 10 gestartet wurde, die länger
als die Anfangszeitdauer T1 ist, bestimmt wird, dass
der Achsfehlausrichtungswinkel nicht innerhalb des
erlaubten Bereiches liegt, wird die Betriebssteuerung
für die Fahrsteuerung verhindert. Wenn der Achs-
fehlausrichtungswinkel in einem Zustand, in dem die
Erfassungsgenauigkeit hinsichtlich des Achsfehlaus-
richtungswinkels hoch ist, nicht innerhalb des erlaub-
ten Bereiches liegt, kann daher eine unnötige Fahr-
steuerung verhindert werden.

[0065] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die obi-
ge Beschreibung beschränkt und kann auf die folgen-
de Weise ausgeführt werden.

[0066] In der obigen Beschreibung kann in dem
Anfangsmodus oder dem Beschränkungsmodus die
Kollisionsvermeidungssteuerung in Bezug auf ein
Ziel, das nur von der Radarvorrichtung 21 aus der Ab-
bildungsvorrichtung 22 und der Radarvorrichtung 21
erfasst wird, verhindert werden. In diesem Fall wer-
den die Sicherheitsvorrichtungen nur in Bezug auf ein
Ziel betrieben, das als ein Ziel sowohl von der Abbil-
dungsvorrichtung 22 als auch von der Radarvorrich-
tung 21 erkannt wird, das heißt ein Ziel, bei dem ei-
ne hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass es ein Hin-
dernis ist.

[0067] In der obigen Beschreibung wird der Steue-
rungsmodus auf der Grundlage der Erlangungszahl
der Achsfehlausrichtungsinformationen nach dem
Starten eingestellt. Der Steuerungsmodus kann je-
doch auf der Grundlage einer seit dem Starten ver-
strichenen Zeit oder einer seit dem Starten gefahre-
nen Strecke eingestellt werden.

[0068] In der obigen Beschreibung kann, wenn eine
Achsfehlausrichtung in der Radarvorrichtung 21 wäh-
rend der Fahrt des eigenen Fahrzeugs 50 auftritt, die
Erlangungszahl der Achsfehlausrichtungsinformatio-
nen von dem Zeitpunkt des Auftretens der Achsfehl-
ausrichtung an neu gezählt werden. Das Auftreten ei-
ner Achsfehlausrichtung während einer Fahrt des ei-
genen Fahrzeugs 50 kann auf der Grundlage eines
Signals von einem Beschleunigungssensor (nicht ge-
zeigt) bestimmt werden. In diesem Fall kann mit Be-
zug auf den Zeitpunkt des Auftretens der Achsfehl-
ausrichtung während der Fahrt des eigenen Fahr-
zeugs 50 noch genauer bestimmt werden, ob eine
Achsfehlausrichtung vorhanden ist. Außerdem kann
die Kollisionsvermeidungssteuerung noch geeigneter
auf der Grundlage der seit dem Zeitpunkt des Auf-
tretens der Achsfehlausrichtung verstrichenen Zeit
durchgeführt werden.

[0069] In der obigen Beschreibung verbessert sich
die Erfassungsgenauigkeit hinsichtlich des Achsfehl-
ausrichtungswinkels der Radarvorrichtung 21, wenn
die Zeitdauer in dem Beschränkungsmodus länger
wird. Daher wird das Ausmaß der Beschränkungen
der Sicherheitsvorrichtungen vorzugsweise auf der
Grundlage der Zeitdauer seit dem Übergang in den
Beschränkungsmodus eingestellt bzw. angepasst.

[0070] In der obigen Beschreibung ist ein Bei-
spiel beschrieben, bei dem die Achsfehlausrichtung
der Radarvorrichtung 21 bestimmt wird. Außerdem
können die oben beschriebenen Prozesse für ei-
ne Achsfehlausrichtungserfassung hinsichtlich ver-
schiedener Typen von Zielerfassungsvorrichtungen,
die in der Lage sind, ein Ziel vor dem eigenen Fahr-
zeug 50 zu erfassen, und den Abstand zwischen
dem eigenen Fahrzeug und dem Ziel voraus und ei-
ne Querposition berechnen, verwendet werden. Die
oben beschriebenen Prozesse können beispielswei-
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se für die Erfassung einer Achsfehlausrichtung der
oben beschriebenen Abbildungsvorrichtung 22 ver-
wendet werden.

[0071] In der obigen Beschreibung wird ein Beispiel
beschrieben, bei dem unnötige Unterstützungsbetrie-
be für eine Vor-Zusammenstoßsicherheit als Fahr-
steuerung auf der Grundlage des Erfassungswin-
kels und der Erfassungsgenauigkeit hinsichtlich einer
Achsfehlausrichtung der Radarvorrichtung 21, die als
die Zielerfassungsvorrichtung dient, beschränkt wer-
den. Bei der Vor-Zusammenstoßsicherheit wird ei-
ne Kollision zwischen dem eigenen Fahrzeug 5 und
einem Hindernis vermieden. Außerdem können ver-
schiedene Typen von Fahrsteuerungen des eigenen
Fahrzeugs 50 in Bezug auf ein Ziel vor dem eige-
nen Fahrzeug auf der Grundlage des Erfassungs-
winkels und der Erfassungsgenauigkeit hinsichtlich
der Achsfehlausrichtung beschränkt werden. Es kann
beispielsweise eine Fahrsteuerung für eine adaptive
Fahrtregelung beschränkt werden.

[0072] Während die vorliegende Erfindung mit Be-
zug auf ihre Ausführungsformen beschrieben wur-
de, ist es selbstverständlich, dass die Erfindung nicht
auf die Ausführungsformen und Konstruktionen be-
schränkt ist. Die vorliegende Erfindung deckt ver-
schiedene Modifikationsbeispiele und Modifikationen
innerhalb des Bereiches der Äquivalenz ab. Zusätz-
lich zu den verschiedenen Kombinationen und Kon-
figurationen sind weitere andere Kombinationen und
Konfigurationen einschließlich mehr, weniger oder ei-
nem einzelnen Element ebenfalls innerhalb des Be-
reiches der vorliegenden Erfindung möglich.

Patentansprüche

1.    Fahrzeugsteuerungsvorrichtung (10), die für
ein Fahrzeug verwendet wird, in dem eine Zielerfas-
sungseinrichtung (21), die ein Ziel in einer Umge-
bung eines eigenen Fahrzeugs (50) erfasst, ange-
ordnet ist, und die eine Fahrsteuerung des Fahr-
zeugs auf der Grundlage eines Erfassungsergebnis-
ses der Zielerfassungseinrichtung durchführt, wobei
die Fahrzeugsteuerungsvorrichtung aufweist:
eine Erlangungseinrichtung zum Erlangen von
Winkelfehlausrichtungsinformationen der Zielerfas-
sungsvorrichtung, die auf der Grundlage einer Erfas-
sungsposition des Ziels durch die Zielerfassungsein-
richtung berechnet werden, mit einem vorbestimmten
Zyklus;
eine Winkelberechnungseinrichtung zum Berechnen
eines Achsfehlausrichtungswinkels, der eine Fehl-
ausrichtungsgröße eines Anbringungswinkels der
Zielerfassungseinrichtung ist, durch statistisches
Verarbeiten einer Historie nach einem Starten der
Erlangung der Winkelfehlausrichtungsinformationen
durch die Erlangungseinrichtung;
eine erste Steuerungseinrichtung zum Durchführen
einer Betriebsbeschränkung einer Fahrsteuerung auf

der Grundlage eines vorbestimmten Anfangswinkels,
bis eine vorbestimmte Anfangszeitdauer nach dem
Starten verstrichen ist, wobei der Anfangswinkel auf
die Fehlausrichtungsgröße des Anbringungswinkels
der Zielerfassungseinrichtung eingestellt wird; und
eine zweite Steuerungseinrichtung zum Durchführen
der Betriebsbeschränkung der Fahrsteuerung auf der
Grundlage des Achsfehlausrichtungswinkels, der von
der Winkelberechnungseinrichtung berechnet wird,
nach dem Verstreichen der Anfangszeitdauer nach
dem Starten.

2.  Fahrzeugsteuerungsvorrichtung nach Anspruch
1, wobei
die erste Steuerungseinrichtung bestimmt, dass ei-
ne derzeitige Zeit innerhalb der Anfangszeitdauer
liegt, wenn eine Erlangungszahl nach dem Star-
ten der Erlangung der Winkelfehlausrichtungsinfor-
mationen durch die Erlangungseinrichtung kleiner
als ein vorbestimmter erster Schwellenwert ist, und
die Betriebsbeschränkung der Fahrsteuerung auf der
Grundlage des Anfangswinkels durchführt; und
die zweite Steuerungseinrichtung bestimmt, dass die
derzeitige Zeit nicht innerhalb der Anfangszeitdau-
er liegt, wenn die Erlangungszahl nach dem Starten
der Erlangung der Winkelfehlausrichtungsinformatio-
nen durch die Erlangungseinrichtung größer als der
erste Schwellenwert ist, und die Betriebsbeschrän-
kung der Fahrsteuerung auf der Grundlage des Achs-
fehlausrichtungswinkels, der von der Winkelberech-
nungseinrichtung berechnet wird, durchführt.

3.  Fahrzeugsteuerungsvorrichtung nach Anspruch
2, die außerdem aufweist:
eine erste Bestimmungseinrichtung zum Bestimmen,
ob der Achsfehlausrichtungswinkel, der von der Win-
kelberechnungseinrichtung berechnet wird, innerhalb
eines vorbestimmten erlaubten Bereiches liegt, bis
die Anfangszeitdauer nach dem Starten verstrichen
ist, wobei
die zweite Steuerungseinrichtung in einen normalen
Modus übergeht, in dem die Betriebsbeschränkung
der Fahrsteuerung nicht durchgeführt wird, wenn die
erste Bestimmungseinrichtung bestimmt, dass der
Achsfehlausrichtungswinkel nach Verstreichen der
Anfangszeitdauer innerhalb des erlaubten Bereiches
liegt, und in einen Beschränkungsmodus übergeht,
in dem die Betriebsbeschränkung der Fahrsteuerung
auf der Grundlage des Achsfehlausrichtungswinkels
durchgeführt wird, wenn die erste Bestimmungsein-
richtung bestimmt, dass der Achsfehlausrichtungs-
winkel nicht innerhalb des erlaubten Bereiches liegt.

4.  Fahrzeugsteuerungsvorrichtung nach Anspruch
3, die außerdem aufweist:
eine zweite Bestimmungseinrichtung zum Bestim-
men, ob der Achsfehlausrichtungswinkel, der von
der Winkelberechnungseinrichtung berechnet wird,
innerhalb eines vorbestimmten erlaubten Bereiches
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liegt, nachdem die Anfangszeitdauer nach dem Star-
ten verstrichen ist, wobei
die zweite Steuerungseinrichtung in dem normalen
Modus in den Beschränkungsmodus übergeht, wenn
die zweite Bestimmungseinrichtung bestimmt, dass
der Achsfehlausrichtungswinkel nicht innerhalb des
erlaubten Bereiches liegt, in dem Beschränkungsmo-
dus in den normalen Modus übergeht, wenn die zwei-
te Bestimmungseinrichtung bestimmt, dass der Achs-
fehlausrichtungswinkel innerhalb des erlaubten Be-
reiches liegt.

5.  Fahrzeugsteuerungsvorrichtung nach Anspruch
3 oder 4, die außerdem aufweist:
eine dritte Bestimmungseinrichtung zum Bestimmen,
ob der Achsfehlausrichtungswinkel, der von der Win-
kelberechnungseinrichtung berechnet wird, innerhalb
des erlaubten Bereiches liegt, wenn die Erlangungs-
zahl der Winkelfehlausrichtungsinformationen einen
zweiten Schwellenwert erreicht, der größer als der
erste Schwellenwert ist, wobei
die zweite Steuerungseinrichtung die Betriebsbe-
schränkung der Fahrsteuerung verhindert, wenn die
dritte Bestimmungseinrichtung bestimmt, dass der
Achsfehlausrichtungswinkel nicht innerhalb des er-
laubten Bereiches liegt, wenn die Erlangungszahl
der Winkelfehlausrichtungsinformationen den zwei-
ten Schwellenwert erreicht.

6.  Fahrzeugsteuerungsvorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 5, die außerdem aufweist:
eine Positionsinformationskorrektureinrichtung zum
Korrigieren von Informationen betreffend die Positi-
on des Ziels, das von der Zielerfassungseinrichtung
erfasst wird, auf der Grundlage des Achsfehlausrich-
tungswinkels, der von der Erlangungseinrichtung er-
langt wird.

7.    Fahrzeugsteuerungsverfahren, das von ei-
ner Fahrzeugsteuerungsvorrichtung (10) durchge-
führt wird, die für ein Fahrzeug verwendet wird, in
dem eine Zielerfassungseinrichtung (21), die ein Ziel
in einer Umgebung eines eigenen Fahrzeugs (50)
erfasst, angeordnet ist, und das eine Fahrsteue-
rung des Fahrzeugs auf der Grundlage eines Er-
fassungsergebnisses der Zielerfassungseinrichtung
durchführt, wobei das Fahrzeugsteuerungsverfahren
aufweist:
einen Erlangungsschritt zum Erlangen von Winkel-
fehlausrichtungsinformationen der Zielerfassungs-
einrichtung, die auf der Grundlage einer Erfassungs-
position des Ziels durch die Zielerfassungseinrich-
tung berechnet werden, mit einem vorbestimmten Zy-
klus;
einen Winkelberechnungsschritt zum Berechnen ei-
nes Achsfehlausrichtungswinkels, der eine Fehlaus-
richtungsgröße eines Anbringungswinkels der Ziel-
erfassungseinrichtung ist, durch statistisches Verar-
beiten einer Historie nach einem Starten der Winkel-
fehlausrichtungsinformationen;

einen ersten Steuerungsschritt zum Durchführen ei-
ner Betriebsbeschränkung einer Fahrsteuerung auf
der Grundlage eines vorbestimmten Anfangswinkels,
bis eine vorbestimmte Anfangszeitdauer nach dem
Starten verstrichen ist, wobei der Anfangswinkel auf
die Fehlausrichtungsgröße des Anbringungswinkels
der Zielerfassungseinrichtung eingestellt wird; und
einen zweiten Steuerungsschritt zum Durchführen
der Betriebsbeschränkung der Fahrsteuerung auf der
Grundlage des Achsfehlausrichtungswinkels, der in
dem Winkelberechnungsschritt berechnet wird, nach
dem Verstreichen der Anfangszeitdauer nach dem
Starten.

8.    Fahrzeugsteuerungsverfahren nach Anspruch
7, wobei
der Steuerungsschritt bestimmt, dass eine derzeiti-
ge Zeit innerhalb der Anfangszeitdauer liegt, wenn ei-
ne Erlangungszahl nach dem Starten der Erlangung
der Winkelfehlausrichtungsinformationen in dem Er-
langungsschritt kleiner als ein vorbestimmter erster
Schwellenwert ist, und die Betriebsbeschränkung der
Fahrsteuerung auf der Grundlage des Anfangswin-
kels durchführt; und
der zweite Steuerungsschritt bestimmt, dass die der-
zeitige Zeit nicht innerhalb der Anfangszeitdauer
liegt, wenn die Erlangungszahl nach dem Starten der
Erlangung der Winkelfehlausrichtungsinformationen
in dem Erlangungsschritt größer als der erste Schwel-
lenwert ist, und die Betriebsbeschränkung der Fahr-
steuerung auf der Grundlage des Achsfehlausrich-
tungswinkels, der in dem Winkelberechnungsschritt
berechnet wird, durchführt.

9.    Fahrzeugsteuerungsverfahren nach Anspruch
8, das aufweist:
einen ersten Bestimmungsschritt zum Bestimmen, ob
der Achsfehlausrichtungswinkel, der in dem Winkel-
berechnungsschritt berechnet wird, innerhalb eines
vorbestimmten erlaubten Bereiches liegt, bis die An-
fangszeitdauer nach dem Starten verstrichen ist, wo-
bei
der zweite Steuerungsschritt in einen normalen Mo-
dus übergeht, in dem die Betriebsbeschränkung der
Fahrsteuerung nicht durchgeführt wird, wenn in dem
ersten Bestimmungsschritt nach Verstreichen der
Anfangszeitdauer bestimmt wird, dass der Achsfehl-
ausrichtungswinkel innerhalb des erlaubten Berei-
ches liegt, und in einen Beschränkungsmodus über-
geht, in dem die Betriebsbeschränkung der Fahr-
steuerung auf der Grundlage des Achsfehlausrich-
tungswinkels durchgeführt wird, wenn in dem ersten
Bestimmungsschritt bestimmt wird, dass der Achs-
fehlausrichtungswinkel nicht innerhalb des erlaubten
Bereiches liegt.

10.  Fahrzeugsteuerungsverfahren nach Anspruch
9, das außerdem aufweist:
einen zweiten Bestimmungsschritt zum Bestimmen,
ob der Achsfehlausrichtungswinkel, der in dem Win-
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kelberechnungsschritt berechnet wird, innerhalb ei-
nes vorbestimmten erlaubten Bereiches liegt, nach-
dem die Anfangszeitdauer nach dem Starten verstri-
chen ist, wobei
der zweite Steuerungsschritt in dem normalen Mo-
dus in den Beschränkungsmodus übergeht, wenn
in dem zweiten Bestimmungsschritt bestimmt wird,
dass der Achsfehlausrichtungswinkel nicht innerhalb
des erlaubten Bereiches liegt, und in dem Beschrän-
kungsmodus in den normalen Modus übergeht, wenn
in dem zweiten Bestimmungsschritt bestimmt wird,
dass der Achsfehlausrichtungswinkel innerhalb des
erlaubten Bereiches liegt.

11.  Fahrzeugsteuerungsverfahren nach Anspruch
9 oder 10, das außerdem aufweist:
einen dritten Bestimmungsschritt zum Bestimmen,
ob der Achsfehlausrichtungswinkel, der in dem Win-
kelberechnungsschritt berechnet wird, innerhalb des
erlaubten Bereiches liegt, wenn die Erlangungszahl
der Achsfehlausrichtungsinformationen einen zwei-
ten Schwellenwert erreicht, der größer als der erste
Schwellenwert ist, wobei
der zweite Steuerungsschritt die Betriebsbeschrän-
kung der Fahrsteuerung verhindert, wenn in dem
dritten Bestimmungsschritt bestimmt wird, dass der
Achsfehlausrichtungswinkel nicht innerhalb des er-
laubten Bereiches liegt, wenn die Erlangungszahl
der Winkelfehlausrichtungsinformationen den zwei-
ten Schwellenwert erreicht.

12.  Fahrzeugsteuerungsverfahren nach einem der
Ansprüche 7 bis 11, das außerdem aufweist:
einen Positionsinformationskorrekturschritt zum Kor-
rigieren von Informationen betreffend die Position des
Ziels, das von der Zielerfassungseinrichtung erfasst
wird, auf der Grundlage des Achsfehlausrichtungs-
winkels, der in dem Erlangungsschritt erlangt wird.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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